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Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 
von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007/08 

(Staatshaushaltsgesetz 2007/08 - StHG 2007/08) 
 

vom 27. Februar 2007 (GBl. S. 121) 
 

geändert durch das  
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags  

zum Staatshaushaltsplan für die Haushaltsjahre  
2007 und 2008 vom 21. Dezember 2007 (GBl. S. 609) 

 
 
 

 
§ 1 

 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Staatshaushaltsplan des Landes Baden-
Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe 
festgestellt: 
für das Haushaltsjahr 2007 auf 34.521.889.600 
Euro, 
für das Haushaltsjahr 2008 auf 33.983.857.300 
Euro. 
 
 

§ 2 
 
(1) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei 
den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in 
die Regierungspräsidien oder andere Landes-
behörden eingegliederten Behörden und Ein-
richtungen sowie beim Nichtvollzugsdienst der 
Landespolizei sind in den Jahren 2005 bis 2011 
insgesamt 1.778 Stellen einzusparen. Davon 
entfallen auf Stellen des höheren Dienstes der 
in die Landratsämter eingegliederten Behörden 
208 Stellen. Zusätzlich sind in den Ministerien 
selbst insgesamt weitere 250 Stellen abzubau-
en.  
 
(2) Im Rahmen des Sparprogramms nach § 2 
Abs. 1 StHG 2004 sind von 2004 bis 2008 ins-
gesamt 2.522,5 Stellen abzubauen. Auf Grund 
der tarifvertraglichen Verlängerung der Arbeits-
zeit für Arbeitnehmer des Landes auf 39,5 Stun-
den sind von 2005 bis 2011 weitere 615 Stellen 
einzusparen. 
 
(3) Von den im Staatshaushaltsplan in den Stel-
lenplänen und Stellenübersichten ausgewiese-
nen Planstellen und anderen Stellen sowie bei 
den sog. Sachmittelstellen sind für die in Ab-
satz 1 und Absatz 2 festgelegten Einsparmaß-
nahmen in den Jahren 2007 und 2008 in Ab-
gang zu stellen: 
 
 

 Stellen
2007

Stellen
2008

Epl. 02 - Staatsministerium 4,0 4,0
Epl. 03 - Innenministerium 334,0 601,0
Epl. 04 - Kultusministerium 17,0 18,0
Epl. 05 - Justizministerium 99,0 97,0
Epl. 06 - Finanzministerium  206,0 206,0
Epl. 07 - Wirtschaftsministerium 11,0 11,0
Epl. 08 - Ministerium Ländlicher 

Raum 47,0 46,0

Epl. 09 - Sozialministerium  8,0 6,0
Epl. 10 - Umweltministerium 14,0 12,0
Epl. 14 - Wissenschaftsministe-

rium 50,0 52,0

Zusammen 790,0 1053,

 
(4) Zusätzlich zu dem Stellenabbau nach Ab-
satz 3 sind zur Einsparung der in Absatz 1 S. 2 
genannten Stellen von den im Staatshaushalts-
plan in den Stellenplänen und Stellenübersich-
ten ausgewiesenen Planstellen und anderen 
Stellen des höheren Dienstes der in den Land-
ratsämtern eingegliederten Behörden auf der 
Grundlage der von den Landkreisen vorgeleg-
ten Stelleneinsparplanungen in 2007 und 2008 
in Abgang zu stellen:  
 
 Stellen

2007
Stellen

2008
EPl 03 - Innenministerium 2,0 2,0
EPl 04 - Kultusministerium 3,0 3,0
EPl 08 - Ministerium Ländli-

cher Raum 16,0 16,0

EPl 09 - Sozialministerium 1,0 1,0
EPl 10 - Umweltministerium 3,0 3,0
Zusammen 25,0 25,0
 
Beim Vollzug dieses Stellenabbaus kann im 
Einvernehmen zwischen den betroffenen Res-
sorts und im Benehmen mit den jeweils betrof-
fenen Landkreisen von der Verteilung auf die 
Ressort- und Fachbereiche abgewichen wer-
den. Die Erbringung dieses Stellenabbaus ins-
gesamt ist dabei zu gewährleisten.  
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(5) Die 2007 wegfallenden Stellen sind ab 01. 
Januar 2007, die 2008 wegfallenden Stellen ab 
01. Januar 2008 gesperrt. Sie sind in einem 
Nachtrag zum StHPl. 2007/08 oder im StHPl. 
2009 in Abgang zu stellen.  
 
(6) Um den Abbau höherwertiger Stellen in den 
Verwaltungen zu forcieren, können Stellen des 
höheren Dienstes der Bes.Gr. A16 bis Bes.Gr. 
B2 mit dem Faktor 1,5, der Bes.Gr. B3 und B4 
mit dem Faktor 2,0 und der Bes.Gr. B5 und hö-
her mit dem Faktor 2,5 auf die Einsparkontin-
gente angerechnet werden.  
 
(7) Das Finanzministerium ist ermächtigt, auf 
Grund von durch Veränderungen der Ge-
schäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzun-
gen die Verteilung der Stelleneinsparauflagen 
auf die Ressorts nach Absatz 3 neu festzuset-
zen.  
 
(8) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang ge-
stellten Stellen nicht ausreicht, um die Einspar-
quote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich 
die Einsparquote des darauf folgenden Jahres 
entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist 
nicht möglich. Außerdem sind für jede zu wenig 
gestrichene Stelle jährlich Sachmittel in Höhe 
von 41.000 Euro im Einzelplan einzusparen. 
Werden in einem Einzelplan über die Einspar-
quote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser 
Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingespar-
ten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzli-
che Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro. Das 
Finanzministerium kann im Hinblick auf das 
Ausbauprogramm 2012 bei den Hochschulen 
und Berufsakademien Ausnahmen von Satz 2 
zulassen. Für die Einsparungen nach Absatz 4 
kann das Finanzministerium Ausnahmen von 
dieser Regelung zulassen. 
 
(9) Aus den einzusparenden Stellen können bis 
zum Jahr 2011 jährlich bis zu 60 Stellen für ei-
nen Einstellungskorridor verwendet werden. Die 
so geschaffenen Stellen erhalten einen KW-
Vermerk, der jeweils 3 Jahre nach Schaffung 
der Stelle zu vollziehen ist. 
 
 

§ 3 
 
(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbe-
schäftigten planmäßigen Beamten und Richtern 
ist wie folgt zulässig: 
 
1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 

vom Hundert teilzeitbeschäftigten Beamten 
oder Richtern besetzt werden. Zwei Plan-
stellen dürfen auch mit drei, drei Planstel-
len mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten 

oder Richtern besetzt werden. Dabei darf 
die Gesamtarbeitszeit dieser drei bzw. vier 
Beamten oder Richter die regelmäßige Ge-
samtarbeitszeit von zwei bzw. drei vollbe-
schäftigten Beamten oder Richtern nicht 
übersteigen. 

 
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Plan-

stelle auch mit zwei, zwei Planstellen dür-
fen mit drei und drei Planstellen mit vier 
nach § 153 e Abs. 2 LBG unterhälftig teil-
zeitbeschäftigten Beamten oder Richtern 
besetzt werden. Dabei sind für den Umfang 
der von diesen Beamten oder Richtern be-
setzten Stellen weiterhin die Verhältnisse 
vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeits-
zeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 
29. November 2005 maßgebend.  

 
3. Planstellen für Beamte und Richter, denen 

auf Grund von § 153 h LBG und § 7 c Lan-
desrichtergesetz in Verbindung mit § 72 b 
Abs. 1 Deutsches Richtergesetz als 
Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, 
gelten für die gesamte Dauer der Altersteil-
zeit mit einem Stellenanteil von 50 v.H. als 
besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der 
Zuschlag nach § 2 Abs. 1 der Altersteilzeit-
zuschlagsverordnung vom 23. August 2001 
(BGBl. I S. 2239), geändert am 10. Sep-
tember 2003 (BGBl. I S. 1798), und erfor-
derlichenfalls ein Ausgleich nach § 2 a der 
Altersteilzeitzuschlagsverordnung gezahlt 
werden. Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn 
die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Frei-
zeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in 
diesem Fall sind während der Arbeitsphase 
50 v.H. der Stelle gesperrt und dürfen in 
dieser Zeit auch nicht anderweitig in An-
spruch genommen werden. Wird teilzeitbe-
schäftigten schwerbehinderten Beamten 
oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind 
die vorstehenden Regelungen entspre-
chend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
der Umfang der für die Bemessung der Al-
tersteilzeit maßgebenden bisherigen Ar-
beitszeit zu Grunde zu legen ist. 

 
4. In den Fällen von unterhälftiger Teilzeitbe-

schäftigung nach § 153 e Abs. 2 LBG dür-
fen sich ergebende freie Stellenbruchteile 
für die Beschäftigung von Beamten auf 
Probe im Eingangsamt bzw. Richtern auf 
Probe genutzt werden; dabei können die 
freien Stellenbruchteile von bis zu vier 
Planstellen zusammen gerechnet werden. 
Nummer 1 Satz 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 

 - 25 -



  

Für die in den Stellenübersichten ausgebrach-
ten Stellen für beamtete oder richterliche Hilfs-
kräfte (Titel 422 01) gelten die Nummern 1 bis 
4, für die in den Stellenübersichten ausgebrach-
ten Stellen für nichtbeamtete Kräfte (Titel 
425 01 und 426 01) gilt Nummer 1 entspre-
chend. Für die Stellen für nichtbeamtete Kräfte 
kann das Finanzministerium bei Altersteilzeit 
nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Al-
tersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 weitere Aus-
nahmen zur Inanspruchnahme von Stellen-
bruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeit in 
eine Arbeits- und eine Freistellungsphase auf-
geteilt, kann das Finanzministerium ferner zu-
lassen, dass während der Arbeitsphase kos-
tenmäßig nicht in Anspruch genommene Stel-
lenanteile in die Freistellungsphase übertragen 
und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet 
werden können. 
 
(2) Bei Kapitel 0405 bis 0428 - Schulbereich - 
können die Lehrerstellen (Titel 422 01 und 
425 01) abweichend von Absatz 1 unter Inan-
spruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils 
maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt 
werden; bei Beamten (Titel 422 01) zwischen 50 
und 100 vom Hundert, bei Angestellten (Titel 
425 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die 
Zahl der Angestellten, die unter 50 vom Hundert 
beschäftigt sind, nicht über 2.000 hinausgehen. 
Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden 
Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusam-
mengefasst die Gesamtzahl der in den Stellen-
plänen und Stellenübersichten der einzelnen 
Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht über-
schreiten. 
 
(3) Für die bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 
422 01 geführten Lehrkräfte, die sich nach der       
AzUVO in Elternzeit befinden, werden für die 
Dauer der Elternzeit die erforderlichen Leerstel-
len der entsprechenden Besoldungsgruppen 
geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für die 
Bewirtschaftung entsprechend. Aus den Leer-
stellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 
AzUVO bezahlt werden. 
 
(4) Außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 kann 
das Finanzministerium für bis zu 80 v.H. der 
Planstellen von Beamtinnen und Beamten, die 
sich in Elternzeit befinden und bei denen für die 
Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares 
Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit 
Leerstellen der entsprechenden Besoldungs-
gruppe mit dem Vermerk künftig wegfallend 
schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf 
Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerden-
den Planstelle Beamte auf Probe im Eingang-
samt geführt werden. § 3 Abs. 3 Satz 3 sowie  § 
50 Abs. 5 Satz 2 LHO gelten entsprechend. 

 
(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen 
im Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für 
Lehrkräfte nach Abschnitt V der Verwaltungs-
vorschrift des Kultusministeriums über die Ar-
beitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 
10. November 1993, zuletzt geändert am 8. Juli 
2003 (Kultus und Unterricht Nr. 14, S. 110), er-
forderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren 
Lehrerstellen oder Stellenbruchteilen Aus-
gleichszahlungen auf Grund der Rechtsverord-
nung der Landesregierung  vom 29. Januar 
2002 (GBl. S. 94) bezahlt bzw. rückwirkende 
Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt 
der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Ab-
satz 2 Satz 3 bleibt unberührt. Eine zusätzliche 
Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regu-
lierung von Störfällen im Rahmen des Vorgriffs-
stundenmodells ist ausgeschlossen. 
 
(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapi-
tel 0405 bis 0428, die auf Grund einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge gem. den §§ 152 ff. 
LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden 
und deren Beurlaubung nach den §§ 152 ff. 
LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Eltern-
zeit nach der AzUVO beendigt wird, können 
während der Elternzeit weiterhin auf der Leer-
stelle für die Beurlaubung nach den §§ 152 ff. 
LBG geführt werden. 
 
(7) Für die bei Titel 421 01 ausgebrachten 
Amtsgehälter des Ministerpräsidenten, der Mi-
nister und der Staatssekretäre sowie für die in 
den Stellenplänen und Stellenübersichten bei 
den Titeln 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 
bewilligten Stellen dürfen Ausgaben auf Grund 
gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch 
über die Haushaltsansätze hinaus geleistet wer-
den. Dies gilt 
 
1. für die Leistungen nach § 10 Ministerge-

setz, 
 
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten 

und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 BBesG) ein-
schließlich der Zuführung an die Versor-
gungsrücklage nach § 14 a Abs. 2 Satz 2 
BBesG mit Ausnahme der Zulagen und 
Vergütungen, die nicht in festen Monatsbe-
trägen festgelegt sind, 

 
3. für die Bezüge der Angestellten und die 

Löhne der Arbeiter einschließlich der Teile 
der Bezüge und Löhne, die in den Erläute-
rungen zu den Titeln 425 01 und 426 01 
nicht besonders aufgeführt sind, 
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4. für die Bezüge der außertariflichen Ange-
stellten und Arbeiter, die sich nach Besol-
dungs- oder Tarifrecht richten, 

 
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch 

Richtlinien festgelegten Aufwandsentschä-
digungen in festen Monatsbeträgen, 

 
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfän-

ger und an Rechtsreferendare in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.  

 
Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der 
Bundesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 11 
unberührt. 
 
Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den 
einzelnen Titeln als planmäßige Ausgaben zu 
behandeln. Dasselbe gilt für Mehrausgaben auf 
Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, 
die dadurch entstehen, dass Stellen nach Maß-
gabe der VV-LHO mit Bediensteten in ver-
gleichbaren oder niedrigeren Besoldungs-, Ver-
gütungs- oder Lohngruppen in Anspruch ge-
nommen werden. Der Gesamtbetrag der Perso-
nalmehrausgaben ist in der Landeshaushalts-
rechnung anzugeben; für die Feststellung der 
Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres 
sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03, 425 01 
und 426 01 gegenseitig deckungsfähig. 
 
(8) Wird durch die anderweitige Verwendung die 
Versetzung eines Beamten in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit vermieden oder wer-
den Einsparungen durch die Reaktivierung ei-
nes wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzten Beamten erzielt, erhält die Verwal-
tung, die den Beamten beschäftigt, für jedes 
volle Jahr der anderweitigen Verwendung oder 
Wiederverwendung aus  Kap. 1212 Tit. 461 01 
zusätzliche Personal- oder Sachmittel in Höhe 
des Dreifachen des Endgrundgehalts der Be-
soldungsgruppe des Beamten. Die erforderli-
chen Mittel können vom Finanzministerium in 
entsprechender Anwendung von § 50 Abs. 1 
LHO umgesetzt werden. 
 
(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Ver-
meidung einer Versetzung in den Ruhestand bei 
einer anderen Verwaltung im Landesdienst wei-
terverwendet, so kann er abweichend von § 49 
Abs. 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer 
niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn 
oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahn-
gruppe, oder auf einer anderen Stelle in einer 
Vergütungs- oder Lohngruppe, die als dersel-
ben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, 
geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter 
nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit er-

neut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden ei-
ner seinem Amt entsprechenden Planstelle.  
 
(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit 
(§ 53 a Abs. 1 LBG) sind nach dem Umfang der 
gem. § 53 a Abs. 2 LBG herabgesetzten Ar-
beitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden 
Planstelle zu führen. Von § 6 Abs. 1 BBesG 
abweichende Besoldungszahlungen gem. 
§ 72 a BBesG bleiben bei der Inanspruchnahme 
der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie 
Planstellenanteile können im Rahmen des Ab-
satzes 1 besetzt werden. 
 
(11) Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1410 bis 
1423; 1426 bis 1465 und 1470 bis 1477 Tit. 
422 01 und 425 01 sowie bei Kap. 1221 
Tit. 422 95, Kap. 1410 Tit. 682 97A, Kap. 1412 
Tit. 682 96A und 682 97A, Kap. 1415 Tit. 682 97 
und bei Kap. 1421 Tit. 682 97 veranschlagten 
Mitteln werden auch die Leistungsbezüge für 
Professoren, Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen nach Maßgabe 
der besoldungsgesetzlichen Vorschriften ge-
zahlt. Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge 
erhöht sich nach näherer Bestimmung des Fi-
nanzministeriums und des jeweiligen Fachres-
sorts um Einsparungen aus der vorübergehen-
den Nichtbesetzung von besetzbaren Professo-
renstellen bei Tit. 422 01 und 425 01. 
 
Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leis-
tungsbezüge auf der Grundlage des Vergabe-
rahmens werden übertragen und für den Ge-
schäftsbereich des Wissenschaftsministeriums 
zentral bei Kap. 1402 Tit. 422 01 als Ausgabe-
rest gebildet. Das Fachressort prüft die Abrech-
nung der Besoldungsausgaben und stellt die für 
Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht ver-
ausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium fest. 
 
Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 
1423, 1426 bis 1465 und 1470 bis 1477 Tit. 
422 01 und 425 01 erhöht sich um die Einnah-
men für Forschungs- und Lehrzulagen bei Kap. 
1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 
Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84. 
 
(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 425 01 
ausgebrachten Stellen für Professoren im au-
ßertariflichen Angestelltenverhältnis werden mit 
Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselge-
recht in Planstellen der Besoldungsgrup-
pe W2/ W3 (Professor an einer Kunsthochschu-
le) umgewandelt.  
 
(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei 
Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stel-
len für Angestellte und für Arbeiter zu schaffen, 
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wenn die Personalausgaben (bei Planstellen 
grundsätzlich einschließlich Versorgungszu-
schlag) vollständig von dritter Seite erstattet 
werden und die Hochschulen gewährleisten, 
dass die Stelleninhaber nach Auslaufen der 
Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stel-
lenplanes bzw. ihrer Stellenübersichten über-
nommen werden können. 
Die Planstellen und Stellen sind jeweils im 
nächsten Staatshaushaltsplan mit entsprechen-
dem Haushaltsvermerk zu veranschlagen. 
 
(14) Soweit in diesem Gesetz oder im Staats-
haushaltsplan 2007/08 auf die für das Land bis 
31. Oktober 2006 geltenden tarifrechtlichen Be-
stimmungen Bezug genommen wird, treten an 
deren Stelle die für das Land nach dem neuen 
Tarifrecht ab dem 01. November 2006 gelten-
den tariflichen Bestimmungen. Im Zuge der An-
passung an die ab dem 1. November 2006 gel-
tenden tarifrechtlichen Bestimmungen werden 
im Nachtragshaushalt 2007/08 im Haushaltsjahr 
2008 die Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftig-
ten) unter der Gruppe 428 veranschlagt und die 
Stellen entsprechend ausgebracht.. 
 
(15) Soweit durch Bundesrecht das Institut des 
Beamten zur Anstellung entfällt, wird das Fi-
nanzministerium ermächtigt, die im Staatshaus-
haltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte zur 
Anstellung in Planstellen des entsprechenden 
Eingangsamtes umzuwandeln. Nach Wegfall 
des Instituts des Beamten zur Anstellung kön-
nen bei Abordnungen, in der Zeit, in der die Mit-
tel besetzter Planstellen für laufende monatliche 
Besoldungsbezüge des Stelleninhabers nicht 
benötigt werden, aus dringenden dienstlichen 
Gründen Beamte auf Probe im Eingangsamt als 
Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zu-
sätzlich geführt werden. 
 
(16) Die bei Kap. 0101, 0201, 0204, 0404 Tit. 
422 01 (2. Schulpsychologische Beratungsstel-
len) und 0601 im Stellenplan ausgewiesene 
Neustellen sind sofort besetzbar. 
 
(17) In bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich 
des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei 
bis zu 10 Einzelfällen im Geschäftsbereich des 
Umweltministeriums VV Nr. 4 zu § 49 LHO aus-
nahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet 
werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienst-
lichen Gründen dringend notwendig ist und die 
aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefris-
tetes Beschäftigungsverhältnis übernommen 
werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass 
diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäftigung 
auf freien Stellen oder soweit dies nicht möglich 
ist auf Stellen geführt werden, die für laufende 

Bezüge, Vergütungen oder Löhne an die Stel-
leninhaber nicht benötigt werden. 
 
(18) Auf den entsprechend gekennzeichneten 
Stellen des Einzelplans dürfen auch am 1. No-
vember 2006 aus dem Geltungsbereich des 
Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) in den 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Län-
der (TV-L) übergeleitete Beschäftigte geführt 
werden, solange sie nach § 4 in Verbindung mit 
Anlage 2 bzw. nach § 8 und § 9 des Tarifver-
trags zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der in den TV-L und zur Regelung des Über-
gangsrechts (TVÜ-Länder) in einer höheren 
Entgeltgruppe eingruppiert sind als dies nach § 
17 in Verbindung mit Anlage 4 TVÜ-Länder für 
ab dem 1. November 2006 stattfindende Ein-
gruppierungsvorgänge vorgesehen ist. Unter 
diesen Voraussetzungen können aus dem Gel-
tungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftig-
te auf einer Stelle 
- der Entgeltgruppe 2 höchstens nach Ent-

geltgruppe 3, 
- der Entgeltgruppe 3 höchstens nach Ent-

geltgruppe 5, 
- der Entgeltgruppe 5 höchstens nach Ent-

geltgruppe 6, 
- der Entgeltgruppe 6 höchstens nach Ent-

geltgruppe 8 bzw. (bei Lehrkräften) 9, 
- der Entgeltgruppe 8 höchstens nach Ent-

geltgruppe 9, 
- der Entgeltgruppe 13 höchstens nach Ent-

geltgruppe 14 
bezahlt werden.“ 
 
 

§ 4 
 
(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Deckung von Ausgaben folgende Kredite am 
Kreditmarkt aufzunehmen: 
 
1. im Haushaltsjahr 2007 bis zur Höhe von 
 1. 000.000.000 Euro, 
 
2. im Haushaltsjahr 2008 bis zur Höhe von Null 

Euro, 
 
3. die in den vorausgegangenen Haushaltsjah-

ren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis 
zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 nicht 
aufgenommen wurden und zur Deckung 
noch benötigt werden. 

 
Die Ermächtigung kann im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Vorschriften übertragen wer-
den. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskont-
papieren der Nettobetrag anzurechnen. Die 
Kreditaufnahme kann auch in fremder Währung 
erfolgen, wenn das damit verbundene Wechsel-
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kursrisiko bezüglich des Kapitals und der zu 
zahlenden Zinsen in voller Höhe durch Wech-
selkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen 
wird.  
 
(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 er-
höht sich um die Beträge, die nach dem Kredit-
finanzierungsplan (Ziffer 3 des Gesamtplans) in 
den Haushaltsjahren 2007 und 2008 zur Tilgung 
von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich 
ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinan-
zierung von vorzeitig getilgten Darlehen not-
wendig sind. 
 
(3) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 ver-
mindert sich um die Einnahmen bei Kapitel 
1209 Titel 356 04, die bei der Veräußerung von 
Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landes-
immobiliengesellschaft oder durch Veräußerung 
an diese selbst anfallen. 
 
(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 
Abs. 4 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der 
Kreditmarktschulden am Ende des vorangegan-
genen Haushaltsjahres zuzüglich 25 vom Hun-
dert der für Anschlussfinanzierungen im Fi-
nanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgun-
gen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsände-
rungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst 
ist, sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzu-
rechnen. 
 
(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ab 
Oktober des Haushaltsjahres im Vorgriff auf die 
Kreditermächtigung des nächstes Haushaltsjah-
res Kredite bis zur Höhe von 2 vom Hundert des 
in § 1 für das laufende Haushaltsjahr festgestell-
ten Betrags aufzunehmen. Die danach aufge-
nommenen Kredite sind auf die Kreditermächti-
gung des nächsten Haushaltsjahres anzurech-
nen. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmit-
tel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 vom 
Hundert des in § 1 für das jeweilige Haushalts-
jahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Über 
den sich danach ergebenden Betrag hinaus 
kann das Finanzministerium im einzelnen 
Haushaltsjahr weitere Kassenverstärkungskre-
dite aufnehmen, soweit es von der Krediter-
mächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch 
macht. 
 
(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende 
Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in 
Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung ge-
stellten Beträge aufzunehmen. 
 

(8) Die Finanzierungsermächtigung des Fi-
nanzministeriums für das Behördenbaupro-
gramm, zuletzt durch § 4 Abs. 7 des Staats-
haushaltsgesetzes 2005/06 auf 790.000.000 
Euro festgesetzt, wird auf 792.000.000 Euro er-
höht (Kapitel 1208 Titel 712 71). 
 
(9) Die Finanzierungsermächtigung des Fi-
nanzministeriums für das Bauprogramm zur 
Forschungsförderung und zum erhöhten Emis-
sionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für 
das Programm zur Nachfolgebelegung ehema-
liger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch 
§ 4 Abs. 8 des Staatshaushaltsgesetzes 
2005/06 auf 1.472.627.000 Euro festgelegt, wird 
auf 1.645.237.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Ti-
tel 714 71). 
 
(10) Der Schuldenstand des Landes aus der Fi-
nanzierung des Behördenbauprogramms und 
des Bauprogramms zur Forschungsförderung 
und zum erhöhten Emissionsschutz landesei-
gener Heizwerke sowie des Programms zur 
Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer 
Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Eu-
ro nicht übersteigen.  
 
(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die 
Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorha-
ben des Landes Baden-Württemberg mbH im 
Rahmen eines Finanzierungsvertrags mit der 
Vorfinanzierung eines Sonderprogramms für 
den Landesstraßenbau bis zur Höhe von 
75.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2007 und bis 
zur Höhe von 59.000.000 Euro im Haushaltsjahr 
2008 zu beauftragen (Kapitel 0326 Ti-
tel 711 79 A) 
 
(12) Die bei den Kapiteln 0711 und 0712 vorge-
sehenen Darlehensmittel des Landes zur Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus, des Städte-
baus und der Modernisierung werden der Lan-
deskreditbank zu denselben Zins- und Til-
gungsbedingungen wie die entsprechenden 
Bundesmittel gegeben. 
 
(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für 
Maßnahmen zur Energieeinsparung in beste-
henden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur 
Höhe von 5.000.000 Euro jährlich in Anspruch 
zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten 
(einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus 
den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb 
eines Zeitraums von höchstens zehn Jahren ge-
tragen werden können und die Verzinsung nicht 
über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen 
liegt. 
 
(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ein 
verzinsliches Sondervermögen Baden-
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Württemberg 21 in Höhe von 345.000.000 Euro 
zu bilden. Die Verzinsung zu Gunsten des Son-
dervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen 
aus Kapitel 1206 Titelgruppe 86. 
 
 

§ 5 
 
(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, 
Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewähr-
leistungen im Haushaltsjahr 2007 bis zur Höhe 
von insgesamt 150.000.000 Euro und im Haus-
haltsjahr 2008 bis zur Höhe von insgesamt 
800.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür 
ein vordringliches Bedürfnis besteht. 
 
(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in 
den  Haushaltsjahren 2007 und 2008 Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleis-
tungen zu übernehmen 
 
1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-

Württemberg gGmbH, der Finanzierungs-
gesellschaft für öffentliche Vorhaben des 
Landes Baden-Württemberg mbH, der Be-
teiligungsgesellschaft des Landes Baden-
Württemberg mbH, des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung GmbH, der 
Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesell-
schaft Mannheim mbH und der Filmaka-
demie Baden-Württemberg GmbH bis zu 
500.000.000 Euro jährlich; 

 
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, 

die objektbezogen ratenweise vom Land 
bezahlt werden, bis zur Höhe von 
75.000.000 Euro jährlich; 

 
3. für die Aufnahme von Krediten durch die 

Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & 
Co. KG, soweit sie zur Vorfinanzierung des 
Beitrags der Landesmesse Stuttgart GmbH 
und des Beitrags der Wirtschaft erforderlich 
sind, bis zur Höhe von insgesamt 
59.000.000 Euro. 

 
4.  für die Risikoabdeckung von Kostensteige-

rungen beim Projekt Stuttgart 21 bis zur 
Höhe von insgesamt 940.000.000 Euro. 

 
(3) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Ga-
rantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie 
vor der Gewährung von Zuschüssen im Rah-
men der Förderung der gewerblichen Wirtschaft 
einschließlich des Fremdenverkehrs und von 
Darlehen ist die Zustimmung des Wirt-
schaftsausschusses des Landtags erforderlich, 
wenn diese Finanzhilfe 500.000 Euro oder mehr 
beträgt. Der Zustimmung bedarf es nicht, 
 

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im 
Staatshaushaltsplan genannt ist, 

 
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach 

Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen 
Rechts außerhalb der Förderung der ge-
werblichen Wirtschaft einschließlich des 
Fremdenverkehrs, 

 
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Ga-

rantien und sonstigen Gewährleistungen 
nach Absatz 2,  

 
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Er-

höhung des Betrags einer Finanzhilfe so-
wie die Verlängerung der Laufzeit ist zu-
stimmungspflichtig.  

 
Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind 
dem Finanzausschuss des Landtags nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres mitzuteilen. Dem 
Finanzausschuss ist ferner über die nach Satz 1 
geleisteten Finanzhilfen halbjährlich eine Über-
sicht zu geben, die mindestens den Empfänger, 
die Höhe sowie Art und Zweck der jeweiligen 
Finanzhilfe ausweist. 
 
(4) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen nach den Absätzen 1 und 2 kön-
nen auch in ausländischer Währung übernom-
men werden; sie sind auf der Basis des vor 
Ausfertigung der Urkunde zuletzt ermittelten Eu-
ro-Referenzkurses der Europäischen Zentral-
bank auf den Höchstbetrag der Ermächtigung 
anzurechnen. 
 
(5) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 
und 2 für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 gel-
ten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das 
Haushaltsjahr 2009 nicht vor dem 1. Januar 
2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der 
weitergeltenden Ermächtigungen im Haushalts-
jahr 2009 übernommen werden, sind auf die 
Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsge-
setz 2009 nicht anzurechnen. 
 
 

§ 6 
 
(1) Im Sinne von § 20 Abs. 1 LHO sind 
 
1. innerhalb der einzelnen Kapitel gegenseitig 

deckungsfähig je für sich 
 
1.1 die Ausgaben der Titel 511 01, 514 02, 

517 01, 518 02, 525 31, 525 41, 531 05, 
533 01 und 546 49; 
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1.2 die Ausgaben der Titel 514 01, 527 01 und 
527 02 (Reisebeihilfen); 

 
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne ge-

genseitig deckungsfähig je für sich 
 
2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächti-

gungen der Titel mit der Endzahl 66 (Pro-
grammbudget Medien - Titelgruppen und 
Einzeltitel); 

 
2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächti-

gungen der Titel mit der Endzahl 69 (Auf-
wand für Informationstechnik - Titelgruppen 
und Einzeltitel); 

 
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans ge-

genseitig deckungsfähig die Ausgaben des 
Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie 
einseitig deckungsfähig die Ausgaben des 
Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des 
Titels 525 21 und der Titelgruppe 68; 

 
4. einzelplanübergreifend gegenseitig de-

ckungsfähig 
 
4.1 die Ausgaben der Titel 441 01, 446 01 und 

446 21 sowie Kapitel 1212 Titel 441 02;  
 
4.2 die Ausgaben der Kapitel 1210 Titel 434 01 

und Kapitel 1212 Titel 424 01; 
 
4.3 die Ausgaben der Titel 422 16; 
 
4.4 die Ausgaben der Titel 432 01; 
 
 
4.5 im Einvernehmen der beteiligten Ministe-

rien je für sich die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen innerhalb der Titel 
mit der Endzahl 66 (Programmbudget Me-
dien - Titelgruppen und Einzeltitel) und in-
nerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Auf-
wand für Informationstechnik - Titelgruppen 
und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die 
Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rech-
nungshof) sowie die Kapitel 0303 (Der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz), 0310 
(Feuerschutz, Katastrophenschutz, zivile 
Verteidigung), 1423 (Allgemeine Aufwen-
dungen für die Universitäten), 1424 und 
1425 (Landesbibliotheken) sowie 1430 (PH 
Ludwigsburg). 

 
Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach 
§ 20 Abs. 1 LHO hiervon abweichende Rege-
lungen getroffen sind, bleiben diese unberührt. 
 
(2) Aus im Rahmen der gegenseitigen De-
ckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nr. 4.4 einzel-

planübergreifend umgeschichteten übertragba-
ren Mitteln können unbeschadet des § 45 
Abs. 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelum-
schichtung begünstigten Titel Ausgabereste ge-
bildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am 
Ende des Haushaltsjahres bestehenden 
Rechtsverpflichtungen notwendig ist. 
 
(3) Die bei Titel 425 01 Nr. 5 der Erläuterungen 
und 426 01 Nr. 2 der Erläuterungen jeweils aus-
gewiesene Anzahl für Auszubildende kann in-
nerhalb des Kapitels zu Lasten der Anzahl beim 
anderen Titel erhöht werden. 
 
(4) Bei den Titeln 441 01 und 446 01 werden die 
Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihil-
feberechtigten für die Inanspruchnahme von 
Wahlleistungen von den Ausgaben abgesetzt. 
 
(5) Zur Ausgestaltung der den Staatlichen Mu-
seen (Kap. 1466, 1467, 1482, 1483, 1485 bis 
1487, 1491, 1492) übertragenen dezentralen 
Finanzverantwortung wird gemäß § 7a LHO fol-
gendes bestimmt: 
 
1. Globale Minderausgaben erwirtschaften die 

Staatlichen Museen in Höhe des vom Wis-
senschaftsministerium mit der Erteilung der 
Bewirtschaftungsbefugnis festgesetzten 
Anteils an dem im Staatshaushaltsplan für 
den Einzelplan 14 ausgewiesenen Betrag. 
Weitere Kürzungen, Sperren oder Minder-
ausgaben treten im laufenden Haushalts-
jahr nicht hinzu. 

 
2. Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausga-

bereste) werden nicht in Abgang gestellt. 
 
(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, den 
Hochschulen (Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhoch-
schulen), der Hochschulmedizin und den Be-
rufsakademien Baden-Württemberg durch Ab-
schluss eines Solidarpakts für die Haushaltsjah-
re 2007 bis 2014 Planungssicherheit auf der 
Grundlage der Haushaltsansätze 2007 abzüg-
lich der veranschlagten Globalen Minderausga-
ben zu gewährleisten. 
 
(7) Die Landesregierung wird ermächtigt mit 
dem Landessportbund Baden-Württemberg ei-
nen Solidarpakt für die Haushaltsjahre 2007 bis 
2010 abzuschließen. Er gewährt Planungssi-
cherheit für den Sport in Höhe von 64.169.800 
Euro im Jahr 2007 und jeweils 64.869.800 Euro 
in den Jahren 2008 bis 2010. 
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§ 6a 
  

(1) In den folgenden Bereichen wird die erste 
Stufe der dezentralen Finanzverantwortung um-
gesetzt: 
 
- Kapitel 0101, 
 
- alle Kapitel des Einzelplans 02 ohne die 

Kapitel 0202 und 0208, 
 
- alle Kapitel des Einzelplans 03 ohne die 

Kapitel 0302, 0308, 0310 bis 0312, 
0320und 0330 

 
- Kapitel 0401, 0428 und 0445, 
 
- Kapitel 0501 und 0508 (bei Kapitel 0508 

einschl. Titelgruppen 71, 72, 73 und 81), 
 
- alle Kapitel des Einzelplans 06 ohne Kapi-

tel 0602, 0610, 0614, 0615 und 0620, 
 
-  Kapitel 0701 
 
- alle Kapitel des Einzelplans 08 ohne Kapi-

tel 0802 - 0804, 0806, 0813, 0814, 0818 
und 0826, 

 
- Kapitel 0901,  
 
- alle Kapitel des Einzelplans 10 ohne Kapi-

tel 1002, 1005 und 1011, 
 
- Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 

1494 und 1495. 
 
(2) Die erste Stufe der dezentralen Finanzver-
antwortung umfasst die Ausgaben der Ober-
gruppen 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 
529), 53, 54, 81, die Gruppe 429 und die Titel 
427 51 und 685 49. 
Von den Titelgruppen sind nur die entsprechen-
den Titel der Titelgruppen 66, 68 und 69 um-
fasst. 
 
(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelun-
gen: 
 
1. Deckungsfähigkeit 
 
1.1 Gegenseitig deckungsfähig sind je für sich 

die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 
und innerhalb der Obergruppe 81. 

 
1.2 Die Ausgaben der Hauptgruppe 5, der 

Gruppe 429 und der Titel 427 51 und 
685 49 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie 
sind zugunsten der Hauptgruppe 8 einseitig 
deckungsfähig.  

 
1.3 Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind zu-

gunsten der anderen Ausgaben des dezen-
tralen Budgets bis zu 20 v.H. deckungsfä-
hig. 

 
1.4 In den Einzelplänen 03 und 10 sind dar-

über hinaus die Ausgaben der Hauptgrup-
pe 5, der Obergruppe 81, der Gruppe 429 
sowie der Titel 427 51 und 685 49 zuguns-
ten der Hauptgruppe 7 einseitig deckungs-
fähig. 

 
1.5 Hinsichtlich der umfassten Titel in den Ti-

telgruppen gilt eine einseitige Deckungsfä-
higkeit zugunsten dieser Titel in den Titel-
gruppen. 

 
1.6 Innerhalb des Geltungsbereichs des § 6a 

finden die Regelungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1 
keine Anwendung. 

 
1.7 Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke 

nach § 20 Abs. 1 LHO hiervon abweichen-
de Regelungen getroffen sind, bleiben die-
se unberührt. 

 
2. Übertragbarkeit 
 
Die Ausgabentitel des dezentralen Budgets wer-
den für übertragbar erklärt. 
 
 

§ 6b 
 
Das Finanzministerium kann zulassen, dass 
den einzelnen Dienststellen, die an Pilotprojek-
ten zur Erprobung der Personalausgabenbud-
getierung im Rahmen der Einführung Neuer 
Steuerungsinstrumente teilnehmen, in folgender 
Weise eine höhere Flexibilität bei der Mittel- und 
Stellenbewirtschaftung eingeräumt wird: 
 
1. Deckungsfähigkeit 
 Die auf die Dienststellen im Rahmen des 

für sie festgelegten Budgets entfallenden 
Personalausgaben sind untereinander und 
zugunsten der Sachausgaben uneinge-
schränkt gegenseitig deckungsfähig, ihre 
Sachausgabenmittel sind eingeschränkt 
zugunsten der Personalausgaben de-
ckungsfähig. 

 
2.  Übertragbarkeit, Bonus-/Malus-System 
 Die auf die Dienststellen im Rahmen des 

für sie festgelegten Budgets entfallenden 
Personal- und Sachausgaben sind über-
tragbar; selbsterwirtschaftete Haushaltsvor-
teile bleiben ihnen in den beiden folgenden 
Jahren verfügbar. Budgetüberschreitungen 
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sind zulässig, der Ausgleich hat grundsätz-
lich im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen.  

 
3.  Stellenbewirtschaftung 
 Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeit-

beschäftigten Beamten, Richtern und Ar-
beitnehmern kann im Rahmen des festge-
legten Budgets von § 3 Abs. 1, 2 und 4 ab-
gewichen werden; die den Beschäftigungs-
zeiten entsprechenden Stellen und Stellen-
bruchteile dürfen zusammengefasst die 
Gesamtzahl der in den Stellenplänen und 
Stellenübersichten für die Dienststellen 
veranschlagten Stellen nicht überschreiten. 

 
Diese Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaus-
haltsgesetz für 2009 nicht vor dem 1. Januar 
2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Gesetzes. 
 
 

§ 7 
 
(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Abs. 1 
Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nach-
tragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 
5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt. 
 
(2) § 37 Abs. 1 LHO ist 2007 und 2008 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nach-
tragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das 
Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung 
des Finanzausschusses in überplanmäßige 
Ausgaben bei Kap. 0314 Tit. 811 01 über den in 
Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.  
 
(3) Für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Abs. 1 
Satz 2 LHO) gilt Absatz 1 entsprechend. Maß-
gebend ist die Höhe der voraussichtlich kas-
senwirksam werdenden Jahresbeträge. 
 
(4) § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO ist 2007 und 2008 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines 
Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn 
das Finanzministerium nach vorheriger Zustim-
mung des Finanzausschusses bei Kap. 0314 
Tit. 811 01 in überplanmäßige Verpflichtungs-
ermächtigungen über den in Abs. 3 genannten 
Betrag hinaus einwilligt. 
 
(5) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4 LHO 
dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 100.000 
Euro festgesetzt. 
 
(6) Das Finanzministerium hat dem Finanzaus-
schuss des Landtags jährlich die beim Rech-
nungsabschluss in das jeweils folgende  Haus-

haltsjahr  übertragenen Ausgabereste mitzutei-
len. 
 
 

§ 8 
 
(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ab-
weichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 und § 64 
Abs. 4 Satz 1 LHO 
 
1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an 

landeseigenen Grundstücken zum Bau von 
Studentenwohnheimen, Personalwohnhei-
men und Wohnungen im Rahmen der 
Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete 
den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Eu-
ro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, so-
weit und solange dies zur Erzielung tragba-
rer Mieten bzw. zur Reduzierung des Zu-
schussbedarfs erforderlich ist, 

 
2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstü-

cke, die einer Verwendung im Rahmen der 
Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete 
zugeführt werden, um höchstens 80 vom 
Hundert zu ermäßigen, 

 
3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an 

landeseigenen Grundstücken oder deren 
Vermietung an die Träger von Einrichtun-
gen des Technologietransfers in Verbin-
dung mit den Universitäten Heidelberg, 
Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins 
oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro 
jährlich zu ermäßigen, soweit und solange 
dies zur Verminderung von Verlusten die-
ser Einrichtungen geboten ist, 

 
4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, 

die nach dem Gesetz zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse des Reichsvermögens 
und der preußischen Beteiligungen 
(Reichsvermögen-Gesetz) vom 16. Mai 
1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Aufga-
bennachfolger des Reichs oder wegen der 
Nutzung für eine grundgesetzliche Verwal-
tungsaufgabe des Landes zustehen, un-
entgeltlich einer Gemeinde oder einem 
Landkreis des Landes zu übertragen, wenn 
die Gemeinde oder der Landkreis das 
Vermögensrecht bei Inkrafttreten des 
Reichsvermögen-Gesetzes überwiegend 
und nicht nur vorübergehend für die maß-
gebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat. 

 
5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstü-

cke, die mit einem Erbbaurecht belastet 
sind, um höchstens 20 vom Hundert zu 
ermäßigen. 
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Der Einwilligung oder Unterrichtung des Land-
tags nach § 64 Abs. 2 LHO bedarf es in diesen 
Fällen nicht. 
 
(2) Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen im Bereich 
der Datenverarbeitung entwickelte oder erwor-
bene Programme unentgeltlich an Stellen der 
öffentlichen Verwaltung abgegeben werden, 
soweit Gegenseitigkeit besteht. 
 
(3) Auf bei Kapitel 0833 Titel 356 01, Kapitel 
1208 Titel 356 07 bis 356 24 und 356 71, Kapi-
tel 1209 Titel 356 01  bis Titel 356 04, bei Kapi-
tel 1412 Titel 356 95, bei Kapitel 1468 Titel 
356 73 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Titel 
356 63 und bei den Kapiteln 1220, 1223 und 
1224 veranschlagte Entnahmen aus dem Forst-
grundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem 
Allgemeinen Grundstock -  Sonderfonds Zu-
kunftsoffensive I - sowie dem Allgemeinen 
Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive II - 
findet § 113 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHO keine 
Anwendung. 
 
(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock einge-
richteten Sonderfonds "Informations- und Kom-
munikations-Pool" sind bei Vollkostenrechnung 
sich selbst refinanzierende Informations- und 
Kommunikations- und andere Reformprojekte 
der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht 
anderweitig finanziert werden können. Zur Zwi-
schenfinanzierung der Projekte soll der Sonder-
fonds mit Veräußerungserlösen aus dem Allge-
meinen Grundstock bis zur Höhe von 
51.000.000 Euro ausgestattet werden. 
 
(5) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei 
Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die 
Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung 
kann das Finanzministerium zusätzliche Miet-
einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus 
Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische 
Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 
1209 Tit. 518 01, 518 11  jeweils bis zur Hälfte 
und auf die Dauer von höchstens 5 Jahren der 
nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben über-
lassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweili-
gen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die 
entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im 
Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind über-
tragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle 
vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten 
sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbe-
sondere im Informations- und Kommunikations-
bereich zu verwenden. Das Nähere regelt das 
Finanzministerium. 
 
(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in 
Abweichung von § 63 Absatz 2 Landeshaus-

haltsordnung die Veräußerung zur Erfüllung der 
Aufgaben des Landes weiterhin benötigter Ver-
mögensgegenstände zuzulassen, wenn auf die-
se Weise die Aufgaben des Landes nachweis-
lich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 
der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt. 
 
 

§ 9 
 
(1) Das Finanzministerium kann zulassen, dass 
bei einem Sammeltitel mit übertragbarer Bewil-
ligung ein höherer Betrag in Rest gestellt wird 
als der unverwendet gebliebene Betrag oder 
dass ein Betrag auch noch in Rest gestellt wird, 
wenn schon eine  Überschreitung des Titels vor-
liegt. 
 
(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte 
Mittel aus übertragbaren Bewilligungen des 
Haushalts für die Haushaltsjahre 2006 und 2007 
(Ausgabereste) in Abgang stellen. Wird hier-
durch die Übertragbarkeit ausgeschlossen, gel-
ten die hiervon betroffenen Ausgabebewilligun-
gen als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für 
übertragbare Ausgabebewilligungen, bei denen 
zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwen-
dungszweck noch nicht zugeführt worden sind.  
 
 

§ 10 
 
Für die Personen, denen ein Dienstkraftwagen 
zur alleinigen oder bevorzugten Benutzung zur 
Verfügung steht, gelten die Richtlinien der Lan-
desregierung über die unentgeltliche Benutzung 
der Dienstkraftwagen zu außerdienstlichen 
Zwecken. 
 
 

§ 11 
 
Der Wettmittelfonds nach § 7 Staatslotteriege-
setz vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 894) be-
trägt 2007 und 2008 jeweils 134.365.400 Euro. 
Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des 
Staatshaushaltsplanes zu 45 vom Hundert für 
die Förderung der Kultur, zu 44 vom Hundert für 
die Förderung des Sports und zu 
11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwe-
cke zu verwenden. Der Betrag nach Satz 1 ver-
ringert sich unter entsprechender Änderung der 
Verteilung nach Satz 2 um jeweils 4.780.000 
Euro in den Jahren 2007 und 2008 zulasten der 
Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmal-
pflege).  
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§ 12 
 
(1) § 10 des Spielbankengesetzes in der Fas-
sung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 751), zuletzt 
geändert durch § 12 des Gesetzes über die 
Feststellung des Staatshaushaltsplans 2005/06 
vom 1. März 2005 (GBl. S. 147), ist für die 
Haushaltsjahre 2007 und 2008 mit der Maßga-
be anzuwenden, dass in 2007 insgesamt 
45.759.700 Euro und in 2008 insgesamt 
45.843.600 Euro für die in § 10 des Spielban-
kengesetzes genannten Zwecke nach näherer 
Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan 
verwendet werden. Die darüber hinaus anfal-
lenden Erträge werden zur allgemeinen De-
ckung des Haushalts eingesetzt. 
 
(2) § 35 des Feuerwehrgesetzes ist in den 
Haushaltsjahren 2007 und 2008 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass das Aufkommen der 
Feuerschutzsteuer in Höhe von insgesamt 
4.000.000 Euro auch für Zwecke des Katastro-
phenschutzes verwendet werden darf. Bei Kapi-
tel 0310 Titel 893 74 sind in den Haushaltsjah-
ren 2007 und 2008 Mehrausgaben bis zur Höhe 
von Einsparungen bei Kapitel 0310 Tit. Gr. 72 
bis zu insgesamt 4.000.000 Euro zulässig. 
 
 

§ 13 
 
(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die 
teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist 
§ 23 Abs. 2 des Landesreisekostengesetzes 
(LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 
2004 (GBl. S. 765), in den Haushaltsjahren 
2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten 
bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beför-
derungsmittel nur bis zu den Kosten der billigs-
ten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse 
erstattet werden. Für Strecken, die mit einem 
Kraftfahrzeug der in § 6 Abs. 1 oder 2 LRKG 
bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann 
nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 
16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übri-
gen gilt bei der Benutzung von anderen als den 
in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig ver-
kehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entspre-
chend. 
 
(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 
gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das 
Jahr 2009 nicht vor dem 1. Januar 2009 ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Geset-
zes. 
 
 
 

 
§ 14 

 
Das Finanzministerium kann die zum Vollzug 
dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen 
erlassen. 
 
 

§ 15 
 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2007 in Kraft 
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